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G E N E R A T I O N E N  V E R B I N D E N

Was braucht es für eine Zusammenar-
beit mit Hopp-la?
Die Stiftung Hopp-la will Jung bis Alt gemeinsam in Bewegung bringen. Sie tut dies, indem sie einerseits das Ent-
stehen neuer generationenverbindender Freiräume fördert und andererseits mit ihren erprobten Aktivitäts-Konzep-
ten zur Belebung dieser Bewegungs- und Begegnungsräume beiträgt.

Der Prozess, um neue generationen-
verbindende Freiräume zu schaffen
und durch Hopp-la begleiten zu las-
sen, ist recht komplex. Oftmals verge-
hen Jahre zwischen der Absichtser-
klärung und der Eröffnung eines neu-
en Freiraumes. Basis für eine Zusam-
menarbeit ist immer das sogenannte
"Commitment". Es beinhaltet, wer
welche Leistungen erbringt und was
erfüllt sein muss, damit Hopp-la inter-
generative Aktivitäten wie auch einen
Teil der Infrastruktur finanziell unter-
stützt.

Leistungen Stiftung Hopp-la

Die Stiftung Hopp-la leistet entlang

ihrer Förderkriterien sowohl fachliche
wie auch finanzielle Unterstützung für
generationenverbindende Bewe-
gungs- und Gesundheitsförderungs-
projekte:

Fachliche Unterstützung
Die Stiftung Hopp-la übernimmt im
Prozess ausschliesslich eine beraten-
de Funktion. Für die operative Umset-
zung ist die Projektgruppe zusammen
mit dem aufzubauenden Netzwerk für
generationenverbindendes Bewegen
und Begegnen verantwortlich. Die
Stiftung behält sich vor, ihr personel-
les Engagement in der Form der fach-
lichen Unterstützung zurückzuziehen,

sollte der Projektträger die lokale Pro-
jektorganisation nicht mehr sicherstel-
len können.

Finanzielle Unterstützung
Die Stiftung Hopp-la leistet subsidiäre
finanzielle Beiträge an Projekt- bzw.
Betriebsgruppen für die Durchführung
von generationenverbindenden Be-
wegungs- und Begegnungsaktivitä-
ten. Dies beinhaltet beispielsweise
Umsetzungskosten für Kurse wie
Hopp-la Fit und Hopp-la Tandem, für
Bewegungsanimationen und Einfüh-
rungsstunden und vieles mehr.
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Weiter beteiligt sich die Stiftung Hopp-
la an Kosten für die Realisierung von
generationenverbindenden Bewe-
gungselementen (Infrastrukturprojek-
te), welche die Schaffung eines ge-
nerationengerechten Bewegungs-
und Begegnungsraums zum Ziel ha-
ben. Die finanzielle Beteiligung ist ab-
hängig von Einzelkriterien, die sich
nach dem Umfang, der Qualität und
der inhaltlichen Ausrichtung (Infra-
struktur, Aktivitäten) des Projekts rich-
ten und somit erst zu einem späteren
Zeitpunkt des Prozesses im Detail de-
finiert werden können.

Leistungen Projektträgerschaft

Damit ein gemeinsamer Prozess mit
der Stiftung Hopp-la initiiert werden
kann, muss die Projektträgerschaft in
Anlehnung an die Förderkriterien ge-
wisse Grundvoraussetzungen erfül-
len:

Einerseits muss sie verbindlich aufzei-
gen können, welche personellen Res-
sourcen für ein Hopp-la Projekt zur
Verfügung stehen. Andererseits be-
dingt es ein Bekenntnis zum Gesamt-
konzept und zum Vorgehen.

Die Projektträgerschaft verpflichtet
sich, die interdisziplinäre Projektorga-
nisation während der gesamten Pro-
jektlaufzeit sicherzustellen (sowohl
hinsichtlich Kompetenzen als auch
zeitlicher und finanzieller Ressourcen)
und allfällige personelle Änderungen
der Stiftung mitzuteilen. Dem ‘Com-
mitment’ ist zudem ein Gemeinde- /
Stadtratsbeschluss nachzureichen,
das ein Bekenntnis zur Umsetzung
des Themas „Generationen in Bewe-
gung“ enthält.

Weil der öffentliche Raum in der
Schweiz sehr knapp ist, haben Ge-
meinden, Städte und auch zivile Orga-
nisationen oft ein offenes Ohr dafür,
dass Freiräume allen Generationen et-
was bieten sollen. Diese Offenheit
und Sensibilisierung trägt viel dazu

bei, dass in unserem Land immer
mehr generationenverbindende Be-
gegnungsräume entstehen dürfen.
Dies erhöht die Lebensqualität für alle
Bevölkerungs- und Altersgruppen
und ist ein aktiver Beitrag an eine bes-
sere Generationensolidarität.

Ben Kesselring
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